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Anfrage der FDP zu Strafzinsen im Rahmen der Städtebauförderung 
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Antwort Frage 1. 

Auf die finanzielle Bedeutung von Strafzinsen gegenüber den Kommunen wurde gegenüber 
dem Innenministerium im vergangenen Jahr 2020 mehrfach hingewiesen. Neue 
Erkenntnisse als im Antwortschreiben aus dem Januar 2020 bestehen auch nach einem Jahr 
nicht. 

Es sind jedoch bis auf die bereits gezahlten Zinsaufwendungen aus dem Programmjahr 2016 
i.H.v. 21.172,39,- EUR für abgerufene Fördermittel i.H.v. 1.845.553, 12,- EUR. noch keine
weiteren Strafzinsen für die Programmjahre 2017 bis 2020 fällig geworden.

Auch wurden von Seiten des Fördermittelgebers keine Zahlungen von Strafzinsen für die 
nächste Zeit angekündigt. 

Die Strafzinsen sollen immer noch mit der neuen Städtebauförderrichtlinie StBauFR 2021 
entfallen. Ein Veröffentlichungsdatum liegt der Verwaltung bislang nicht vor. 

Wahrscheinlich müssen die Strafzinsen für die einzelnen Programmjahre bis einschließlich 
2020 jedoch erst einmal bereitgestellt und bezahlt werden, da für diese Jahre noch die alte 
Richtlinie gilt. Als Gutschrift werden diese Mittel der Stadt später erstattet. Die zu zahlenden 
Verzugszinsen sind der Anlage zu entnehmen. 

Antwort Frage 2. 

Im Rahmen des Projektmanagements der Städtebauförderung werden von Seiten der 
Verwaltung nur Fördergelder angefordert, wenn diese wirklich benötigt werden. 

Fördergelder müssen immer nach festgelegten Tranchen bis Ende Oktober eines Jahres je 
nach Förderbescheid abgerufen werden. Werden diese Mittel nicht abgerufen,verfallen diese
vollständig und fehlen dann später für die Umsetzung von Einzelmaßnahmen. Nach Abruf der 
entsprechenden Mittel beträgt die Frist zum Mitteleinsatz 3 Monate. Dieses Verfahren ist in 
der Realität nicht praktikabel, da mit der Ausführungsplanung für eine Einzelmaßnahme erst 
begonnen werden kann, wenn Fördergelder abgerufen wurden. Je nach Maßnahme dauert 
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